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In der nachstehenden Übersicht1 sind die im Jahr 2024 ergangenen Ent-

scheidungen der Zivilsenate des Bundesgerichtshofs im Bereich öffentlich-

rechtlicher Ersatzleistungen (insbesondere Amtshaftung) aufgeführt (dazu 

Ziff. I.). Zudem enthält die Übersicht Entscheidungen des Bundesgerichts-

hofs mit sonstigen Bezügen zum öffentlichen Recht (wie etwa zu verschie-

denen Grundrechten, dazu Ziff. II.).  

 

Weiterhin sind Entscheidungen zum primären und sekundären Unionsrecht 

und zur Europäischen Menschenrechtskonvention aufgenommen (dazu 

Ziff. III).2 

 

I. 
Amtshaftung 

 
Im Berichtszeitraum sind folgende Entscheidungen zum Amtshaftungsan-

spruch aus § 839 BGB, Art. 34 GG ergangen: 

 

 
1  Siehe auch unsere weiteren Rechtsprechungsübersichten, die unter dem Menüpunkt „Newslet-

ter“ auf unserer Homepage abrufbar sind. 
2  Alle nachfolgend behandelten Entscheidungen des BGH können hier auf dessen Internetseiten 

kostenfrei im Volltext abgerufen werden. Zur Vereinfachung für Sie haben wir in den Fußnoten 
sämtliche Aktenzeichen mit der Entscheidungsdatenbank des BGH verlinkt. 

 

http://www.bgh-anwalt.de/?id=36
http://www.bgh-anwalt.de/?id=36
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288


 

 

 

 
 

Seite 2 von 33 1. Ausübung eines öffentlichen Amtes 

 

a) Amtshaftung wegen umgefallenem Straßenschild 
 
 

Gegenstand des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 11. Januar 20243 ist 

ein Schadensersatzanspruch wegen eines umgefallenen Verkehrsschildes, 

das eine Umleitung ankündigte und von einem Privatunternehmen im Auf-

trag der zuständigen Landesbehörde aufgestellt worden war. 

 

In seinem Anwendungsbereich verdrängt § 839 BGB als vorrangige Spe-

zialregelung konkurrierende Ansprüche aus §§ 823 ff. BGB. Im Rah-

men der Haftung nach § 839 BGB tritt gemäß Art. 34 Satz 1 GG – im Wege 

der befreienden Haftungsübernahme – der Staat beziehungsweise die je-

weilige Anstellungskörperschaft als Anspruchsgegner des Geschädigten an 

die Stelle desjenigen, der in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen 

Amtes gehandelt hat; in diesem Fall scheidet eine persönliche Haftung des 

Amtsträgers gegenüber dem Geschädigten aus.4 

 

Ob sich das Handeln einer Person als Ausübung eines ihr anvertrauten  

öffentlichen Amtes darstellt, bestimmt sich danach, ob die eigentliche Ziel-

setzung, in deren Sinn der Betreffende tätig wird, hoheitlicher Tätigkeit zu-

zurechnen ist und ob zwischen dieser Zielsetzung und der schädigenden 

Handlung ein so enger äußerer und innerer Zusammenhang besteht, dass 

die Handlung ebenfalls als noch dem Bereich hoheitlicher Betätigung ange-

hörend angesehen werden muss. Dabei ist nicht auf die Person des Han-

delnden, sondern auf seine Funktion, das heißt auf die Aufgabe, deren 

Wahrnehmung die im konkreten Fall ausgeübte Tätigkeit dient, abzustel-

len.5 

 

 
3  Urteil vom 11. Januar 2024 – III ZR 15/23 – juris.  
4  a.a.O. – juris, Rn. 9. 
5  a.a.O. – juris, Rn. 11. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=bff6523624de46168eb55130b25f056b&nr=136418&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 3 von 33 Hiernach können auch Mitarbeiter eines privaten Unternehmens Amts-

träger im haftungsrechtlichen Sinne sein. Dies kommt neben den Fällen 

der Beleihung eines Privatunternehmens mit hoheitlichen Aufgaben auch 

dann in Betracht, wenn Private als Verwaltungshelfer bei der Erledigung 

hoheitlicher Aufgaben tätig werden. Dafür ist erforderlich, dass ein innerer 

Zusammenhang und eine engere Beziehung zwischen der Betätigung des 

Privaten und der hoheitlichen Aufgabe bestehen, wobei die öffentliche Hand 

in so weitgehendem Maße auf die Durchführung der Arbeiten Einfluss 

nimmt, dass der Private gleichsam als bloßes "Werkzeug" oder "Erfüllungs-

gehilfe" des Hoheitsträgers handelt und dieser die Tätigkeit des Privaten 

deshalb wie eine eigene gegen sich gelten lassen muss.6 Dabei ist eine 

Gesamtbetrachtung anzustellen, der ein bewegliches Beurteilungsraster 

zugrunde liegt: Je stärker der hoheitliche Charakter der Aufgabe in den 

Vordergrund tritt – was vor allem in der Eingriffsverwaltung der Fall ist –, 

je enger die Verbindung zwischen der übertragenen Tätigkeit und der von 

der öffentlichen Hand zu erfüllenden hoheitlichen Aufgabe und je begrenz-

ter der Entscheidungsspielraum des Privaten ist, desto näher liegt es, den 

Handelnden als Beamten im haftungsrechtlichen Sinne anzusehen.7 

 

Die Verkehrsregelung mittels Verkehrszeichen (§  45 StVO) ist eine  

hoheitliche Aufgabe. Es handelt sich –  jedenfalls bei verkehrsbeschrän-

kenden Verkehrsregelungen und -zeichen – um Maßnahmen der Eingriffs-

verwaltung, da die durch sie angeordneten Ge- und Verbote Verhaltensbe-

fehle sind, die für die Verkehrsteilnehmer bindend sind. Die entsprechende 

Anordnung obliegt den Straßenverkehrsbehörden.8 Auch die tatsächliche 

Umsetzung der Verkehrsregelung durch die Anbringung der Verkehrs- 

zeichen stellt eine hoheitliche Aufgabe dar. Zu ihrer Wahrnehmung ist ge-

mäß  §  45 Abs.  5 Satz  1 StVO der Baulastträger verpflichtet.9 Bei dem 

eine Umleitung ankündigenden Verkehrsschild (Zeichen 457.1) handelt es 

sich um die Umsetzung einer Maßnahme, bei der der hoheitliche Charakter 

 
6  a.a.O. – juris, Rn. 12. 
7  a.a.O. – juris, Rn. 13. 
8  a.a.O. – juris, Rn. 16. 
9  a.a.O. – juris, Rn. 17. 



 

 

 

 
 

Seite 4 von 33 im Vordergrund steht, unabhängig davon, ob die Ausschilderung ord-

nungsgemäß erfolgt ist.10  

 

b) Hoheitliches Handeln eines Durchgangsarztes 

 

Aus Anlass eines Schulunfalles beschäftigt sich der VI. Zivilsenat des Bun-

desgerichtshofs mit der bereits mehrfach in der Rechtsprechung behandel-

ten Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Durchgangsarzt hoheitlich 

handelt.11 

 

Die ärztliche Heilbehandlung ist allerdings regelmäßig nicht Ausübung 

eines öffentlichen Amtes im Sinne von Art. 34 GG. Auch stellt die ärztliche 

Behandlung nach einem Arbeitsunfall keine der Berufsgenossenschaft 

obliegende Aufgabe dar. Der Arzt, der die ärztliche Behandlung durch-

führt, übt deshalb kein öffentliches Amt aus und haftet für Fehler persön-

lich.12 

 

Die Tätigkeit eines Durchgangsarztes ist jedoch nicht ausschließlich 

dem Privatrecht zuzuordnen. Bei der Entscheidung, ob die allgemeine 

oder die besondere Heilbehandlung erforderlich ist, erfüllt der Durchgangs-

arzt eine der Berufsgenossenschaft obliegende Aufgabe. Deshalb ist 

diese Entscheidung als Ausübung eines öffentlichen Amtes zu betrachten. 

Ist seine Entscheidung über die Art der Heilbehandlung fehlerhaft und wird 

der Verletzte dadurch geschädigt, haftet für Schäden nicht der Durchgangs-

arzt persönlich, sondern die Berufsgenossenschaft nach Art. 34 Satz 1 GG 

i.V.m. § 839 BGB. Gleiches gilt für die Überwachung des Heilungsverlaufs 

im Rahmen einer Nachschau, sofern sich der Durchgangsarzt dabei auf die 

Prüfung der Frage beschränkt, ob die bei der Erstvorstellung des Verletzten 

 
10  a.a.O. – juris, Rn. 22. 
11  Urteil vom 30. Juli 2024 – VI ZR 115/22 – juris.  
12  a.a.O. – juris, Rn. 11. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=55eff933a28331af8f1aeecab50e1a1e&Seite=1&nr=138958&anz=37&pos=32


 

 

 

 
 

Seite 5 von 33 getroffene Entscheidung zugunsten einer allgemeinen Heilbehandlung auf-

rechtzuerhalten oder der Verletzte in die besondere Heilbehandlung zu 

überweisen ist.13 

 

Darüber hinaus sind auch die vom Durchgangsarzt im Rahmen der Ein-

gangsuntersuchung vorgenommenen Untersuchungen zur Diagnose-

stellung und die anschließende Diagnosestellung als hoheitlich im 

Sinne von Art. 34 Satz 1 GG, § 839 BGB zu qualifizieren. Diese Maßnah-

men sind regelmäßig unabdingbare Voraussetzung für die Entscheidung, 

ob eine allgemeine Heilbehandlung oder eine besondere Heilbehandlung 

erfolgen soll.14 

 

Ebenfalls hoheitlich einzuordnen ist die Erstversorgung durch den 

Durchgangsarzt. Da der Durchgangsarzt regelmäßig in engem räumlichem 

und zeitlichem Zusammenhang mit der Entscheidung über das "Ob" und 

"Wie" der Heilbehandlung und der diese vorbereitenden Maßnahmen auch 

als Erstversorger tätig wird, sind bei dieser Tätigkeit unterlaufende Behand-

lungsfehler der Berufsgenossenschaft zuzurechnen. Denn diese Tätigkei-

ten gehen ineinander über, können nicht sinnvoll auseinandergehalten wer-

den und stellen auch aus Sicht des Geschädigten einen einheitlichen  

Lebensvorgang dar.15 

 

2. Amtshaftung der Börse und Bindungswirkung verwaltungsgericht-
licher Urteile  

 

Der Vorwurf des amtspflichtwidrigen Ausschlusses eines Wertpapierhan-

delsunternehmens vom Börsenhandel durch den Sanktionsausschuss  

einer Terminbörse ist Gegenstand des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 

22. Februar 2024.16 

 

 
13  a.a.O. – juris, Rn. 12. 
14  a.a.O. – juris, Rn. 13. 
15  a.a.O. – juris, Rn. 13. 
16  Urteil vom 22. Februar 2024 – III ZR 13/23 – juris.  

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=99fadf0a719163c7abd2f03aaac392c8&nr=137032&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 6 von 33 Die Börse ist amtshaftungsrechtlich nicht für die Tätigkeit des Sank- 

tionsausschusses verantwortlich. Zwar ist dieser gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 

BörsG ein Börsenorgan. Der Börse fehlt indes im Hinblick auf einen Amts-

haftungsanspruch die Rechtsfähigkeit. Börsen sind gemäß § 2 Abs. 1 

BörsG teilrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts. Gemäß Ab-

satz 11 der genannten Vorschrift sind sie jedoch nur im verwaltungsge-

richtlichen Verfahren parteifähig.17 

 

Passivlegitimiert ist vielmehr das Land, das den Rechtsträger der Börse 

durch die Erteilung der Erlaubnis gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 BörsG zu der 

Errichtung und dem Betrieb der Börse berechtigt und verpflichtet und damit 

ihm - und durch ihn vermittelt der Börse - diese öffentliche Aufgabe anver-

traut hat. Die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit wird durch die Regelung 

zum Regress bei einer Inanspruchnahme des Landes im Wege der Amts-

haftung in § 5 Abs. 6 BörsG bestätigt, ohne dass es darauf ankommt, ob 

die Erlaubnis gemäß § 4 Abs. 1 BörsG als Beleihung zu qualifizieren ist.18 

 

Nach ständiger Rechtsprechung sind die Zivilgerichte im Amtshaftungs-

prozess an rechtskräftige Entscheidungen von Verwaltungsgerichten 

im Rahmen ihrer Rechtskraftwirkung (§ 121 VwGO) gebunden Diese tritt 

ein, wenn die Entscheidung der materiellen Rechtskraft fähig und formell 

rechtskräftig geworden ist. In materieller Hinsicht ist die Bindungswirkung 

gemäß § 121 VwGO auf den Streitgegenstand beschränkt. Wird durch ein 

rechtskräftiges Urteil eines Verwaltungsgerichts auf eine Anfechtungsklage 

hin ein Verwaltungsakt aufgehoben, so ist damit zugleich dessen Rechts-

widrigkeit festgestellt; in gleicher Weise tritt die Bindung ein, wenn die Wirk-

samkeit und Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes durch das rechtskräf-

tige Urteil eines Verwaltungsgerichts bejaht und deshalb die Anfechtungs-

klage aus sachlichen Gründen abgewiesen wird. Ebenso wird durch eine 

 
17  a.a.O. – juris, Rn. 18. 
18  a.a.O. – juris, Rn. 20. 



 

 

 

 
 

Seite 7 von 33 Fortsetzungsfeststellungsklage rechtskräftig über die Rechtmäßigkeit be-

ziehungsweise Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsakts entschieden.19 

 

Anders kann es sich jedoch verhalten, wenn die Fortsetzungsfeststel-

lungsklage unzulässig ist. Kommt der Verwaltungsgerichtshof in der Prü-

fung eines Berufungszulassungsantrages (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) zu 

dem Ergebnis, die Klage sei bereits unzulässig,  erwächst in einer solchen 

Konstellation nach verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung das vor- 

instanzliche Urteil nur nach Maßgabe der Gründe des Nichtzulassungs-

beschlusses des Berufungsgerichts in Rechtskraft, das heißt mit der 

Begründung, dass die Klage unzulässig war.20 Im Verwaltungsprozess ist 

ebenso wie im Zivilprozess der Inhalt einer Entscheidung in erster Linie dem 

Tenor zu entnehmen. Lässt allerdings die Entscheidungsformel den Inhalt 

der Entscheidung nicht mit Sicherheit erkennen, sind Tatbestand und Ent-

scheidungsgründe, erforderlichenfalls auch das Parteivorbringen ergän-

zend heranzuziehen.21 

 

Soweit der Verwaltungsgerichtshof das verwaltungsgerichtliche Urteil nicht 

in der Sache bestätigt, sondern vielmehr entschieden hat, dass eine Sach-

entscheidung unzulässig sei, entfaltet das Urteil des Verwaltungsgerichts 

materielle Rechtskraft nur nach Maßgabe des Beschlusses des Verwal-

tungsgerichtshofs, so dass eine Bindung im Amtshaftungsprozess an die 

Würdigung, dass der Verwaltungsakt rechtmäßig war, nicht bestehen 

kann.22 

 

 
19  a.a.O. – juris, Rn. 22. 
20  a.a.O. – juris, Rn. 24. 
21  a.a.O. – juris, Rn. 26. 
22  a.a.O. – juris, Rn. 27. 



 

 

 

 
 

Seite 8 von 33 3. Amtspflichtverletzung 

 

a) Schadensersatz wegen pflichtwidriger Behandlung eines Bauan-
trages 

 
Im Urteil vom 24. Oktober 202423 befasst sich der Bundesgerichtshof mit 

einem Amtshaftungsanspruch wegen der verzögerten Entscheidung über 

einen Bauantrag. Dabei war nach bayerischem Kommualrecht die Entschei-

dung auf einen beschließenden Ausschuss übertragen worden. 

 

Die Verzögerung der Entscheidung über ein Baugesuch kann eine 

Amtspflichtverletzung darstellen.24 Allerdings ist es im Hinblick auf die 

kommunale Planungshoheit nicht grundsätzlich unzulässig, dass eine Ge-

meinde einen Bauantrag, der nach der bestehenden Rechtslage positiv be-

schieden werden müsste, zum Anlass nimmt, ändernde Planungsmaßnah-

men einzuleiten und diese nach den §§ 14 ff. BauGB zu sichern. So kann 

sie – was vom Antragsteller hingenommen werden muss – den für eine ord-

nungsgemäße und zügige Bearbeitung des Baugesuchs ohnehin (noch) er-

forderlichen Zeitraum zugleich dazu nutzen, gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 

BauGB einen Aufstellungsbeschluss für eine dem Vorhaben entgegenste-

hende geänderte Planung zu fassen und etwa eine Veränderungssperre zu 

beschließen. Eine Entscheidungspflicht ergibt sich aber nach Ablauf eines 

ihr zuzubilligenden Bearbeitungs- und Prüfungszeitraums, innerhalb 

dessen die ordnungsgemäße, ermessensfehlerfreie und zügige Bearbei-

tung des (entscheidungsreifen) Gesuchs abgeschlossen sein muss.25 

 

Der für die Bearbeitung eines Baugesuchs (noch) als angemessen anzuse-

hende Zeitraum ist einer generellen und allgemeingültigen Festlegung 

nicht zugänglich. Insbesondere lässt sich aus § 75 Satz 2 VwGO, der die 

für eine verwaltungsgerichtliche Untätigkeitsklage erforderliche Drei- 

monatsfrist lediglich als besondere Prozessvoraussetzung normiert, nicht 

 
23  Urteil vom 24. Oktober 2022 – III ZR 48/23 – juris.  
24  a.a.O. – juris, Rn. 23. 
25  a.a.O. – juris, Rn. 23. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0796d80818764574230a4bd9252e4a42&nr=139475&anz=2&pos=1


 

 

 

 
 

Seite 9 von 33 ableiten, dass erst nach Ablauf von mindestens drei Monaten eine amts-

pflichtwidrige Verzögerung der Bearbeitung anzunehmen ist. Vielmehr kann 

eine Amtspflichtverletzung nach den konkreten Umständen des Einzelfalls 

auch schon bei einem kürzeren Verzögerungszeitraum vorliegen. Dabei 

kommt es vor allem auf die Komplexität des vorgeschriebenen Verfahrens-

ablaufs und der in der Sache zu treffenden Entscheidung an.26 

 

Entscheidet über die Genehmigung an Stelle des Stadtratsplenums ein be-

schließender Ausschuss, so ist dieses Gremium dadurch, dass Bedienstete 

der Stadtverwaltung sich schon früher mit dem (unvollständig oder vollstän-

dig vorliegenden) Bauantrag beschäftigt haben, nicht vorbefasst in dem 

Sinne, dass bereits gewonnene eigene Prüfungsergebnisse unbesehen 

übernommen und genutzt werden könnten.27 Dem Gremium ist eine eigene 

Bedenkzeit zuzubilligen. Dabei bietet die in § 75 Satz 2 VwGO normierte 

Dreimonatsfrist eine gewisse Orientierung, auch wenn nach Ablauf von 

mindestens drei Monaten nicht stets eine amtspflichtwidrige behördliche 

Untätigkeit anzunehmen ist.28 

 

Die verzögerte Bearbeitung eines nach geltendem Recht positiv zu beschei-

denden, entscheidungsreifen Bauantrags oder der Erlass einer unwirk- 

samen Veränderungssperre kann darüber hinaus einen rechtswidrigen Ein-

griff in eine durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Rechtsposition darstellen. 

Ist allerdings der Eingriff nur deswegen rechtswidrig, weil er an einem for-

mellen und nicht an einem sachlich-rechtlichen Fehler leidet, so führt dieser 

Mangel nicht notwendig zu einer Schadensersatz- oder Entschädigungs-

pflicht.29 

 

 
26  a.a.O. – juris, Rn. 24. 
27  a.a.O. – juris, Rn. 29. 
28  a.a.O. – juris, Rn. 31. 
29  a.a.O. – juris, Rn. 35. 



 

 

 

 
 

Seite 10 von 33 b) Amtshaftung und Mitwirkungspflichten im Lebensmittelrecht 

 

Im Urteil vom 19. Dezember 202430 äußert sich der Bundesgerichtshof zu 

Mitwirkungspflichten des Betroffenen im Zusammenhang mit lebensmittel-

rechtlichen Warnungen und Rückrufen von Produkten sowie zu den Vor-

aussetzungen des § 839 Abs. 3 BGB. 

 

Jeder Amtsträger hat die Pflicht, vor einer hoheitlichen Maßnahme, die ge-

eignet ist, einen anderen in seinen Rechten zu beeinträchtigen, den Sach-

verhalt im Rahmen des Zumutbaren so umfassend zu erforschen, dass 

die Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage nicht in wesentlichen Punk-

ten zum Nachteil des Betroffenen unvollständig bleibt. Dies ist insbeson-

dere bei Sachverhalten notwendig, die wegen ihrer Komplexität nicht offen 

zutage liegen und aus denen Konsequenzen gezogen werden sollen, die 

mit erheblichen Beeinträchtigungen oder Risiken für den Betroffenen ver-

bunden sein können.31  

 

Die Reichweite der Amtsermittlungspflicht hängt im Wesentlichen von der 

wahrzunehmenden Aufgabe ab. Auch die Eilbedürftigkeit und das Gewicht 

einer drohenden Gefahr, deren Abwendung durch die weitere Sachverhalts-

ermittlung verzögert würde, sind bei der Beurteilung einzubeziehen. Der Er-

mittlungsumfang kann auch durch das materielle Fachrecht begrenzt 

werden. So verhält es sich im Bereich des Lebensmittel- oder Produkt- 

sicherheitsrechts: Die tätig werdende Behörde muss den Sachverhalt unter 

bestimmten Umständen nicht bis zum sicheren Wissen ausermitteln, son-

dern soll – auf der Grundlage ihrer Einschätzung – schon auf der Basis 

von nicht sicherem Wissen eine Maßnahme ergreifen. Damit soll das im 

Lebensmittelrecht erstrebte hohe Maß an Schutz für Leben und Gesundheit 

 
30  Urteil vom 19. Dezember 2024 – III ZR 24/23 – juris.  
31  a.a.O. – juris, Rn. 48. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=86161bb7b8ffb45fcaca020186f5c9bd&nr=140121&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 11 von 33 des Menschen gewährleistet werden. Eine Beschränkung der Amtser-

mittlungspflicht ergibt sich hier jedenfalls aus einer entsprechenden Mit-

wirkungs- und Kooperationspflicht.32 

 

Den Hersteller trifft eine umfassende eigene Verantwortlichkeit für die  

Sicherheit der von ihm produzierten Lebensmittel. Nach dem Verursacher-

prinzip, das dem Risikoverwaltungsrecht inhärent ist, trägt vorrangig der 

Verursacher eines Risikos die sachliche und finanzielle Verantwortung für 

die Gefahren, Belastungen und Schäden, die von seinem Verhalten ausge-

hen. Nach der Systematik des Unionsrechts sind Unternehmen primär und 

vollumfänglich für die Sicherheit von Erzeugnissen und die Einhaltung der 

einschlägigen Normen verantwortlich. Diese Verantwortungszuweisung hat 

an verschiedenen Stellen Eingang ins Lebensmittelrecht gefunden.33 Aus 

dem Zusammenspiel unternehmerischer Pflichten einerseits und ergänzen-

der behördlicher Maßnahmen andererseits ergibt sich im Lebensmittel-

recht ein Kooperationsverhältnis. 34  Die Ermittlungspflicht der Be-

hörde auf Grund des im Verwaltungsverfahren geltenden Untersuchungs-

grundsatzes endet, wo es ein Beteiligter in der Hand hat, die notwendige 

Erklärung abzugeben und Beweismittel vorzulegen, um eine seinem Inter-

esse entsprechende Entscheidung herbeizuführen.35 

 

Der Amtshaftungsanspruch war in dieser Sache nicht gemäß § 839 Abs. 3 

BGB wegen eines nicht hinreichend begründeten Rechtsmittels ausge-

schlossen. Bleibt ein Rechtsmittel wegen unzulänglichen Sachvortrags oder 

sonstiger Nachlässigkeiten des Geschädigten (z.B. fehlende Beweisan-

träge, nicht erhobene Einreden) ohne Erfolg, bringt er sich zwar schuldhaft 

um den Erfolg seines Rechtsmittels; dies begründet jedoch für sich genom-

men keinen Haftungsausschluss wegen Nichtgebrauch eines Rechtsmit-

tels.36 Hierfür spricht bereits der Wortlaut des § 839 Abs. 3 BGB, wonach 

 
32  a.a.O. – juris, Rn. 49. 
33  a.a.O. – juris, Rn. 51. 
34  a.a.O. – juris, Rn. 52. 
35  a.a.O. – juris, Rn. 55. 
36  a.a.O. – juris, Rn. 59. 
 



 

 

 

 
 

Seite 12 von 33 die Ersatzpflicht nicht eintritt, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig 

unterlassen hat, den Schaden durch "Gebrauch eines Rechtsmittels" abzu-

wenden. Von einem Rechtsmittel wird regelmäßig bereits dann Ge-

brauch gemacht, wenn es ordnungsgemäß eingelegt wird, um einen 

sachlichen Erfolg zu erzielen. Lediglich, wenn das Rechtsmittel nur "formell" 

eingelegt wird (z.B. ohne Begründung, obwohl das Gesetz eine solche vor-

schreibt), dient es nicht zur Abwendung eines Schadens.37 

 

4. Rechtswidrige Amtspflichtverletzung 

 

a) Keine Amtshaftung der BaFin im Wirecard-Skandal 

 

Im Urteil vom 10. Januar 202438 hat der Bundesgerichtshof die Frage ent-

schieden, ob der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

hinsichtlich ihrer Aufsichtspflicht über die später insolvente Wirecard AG 

nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) der Vorwurf einer Amtspflicht-

verletzung gemacht werden kann. 

 

Die Maßnahmen der BaFin im Rahmen der Marktmissbrauchsüber- 

wachung und der Bilanzkontrolle bezüglich der Wirecard AG im maßgeb-

lichen Zeitraum waren nach Auffassung des III. Zivilsenats weder nach § 6 

oder §§ 106 ff WpHG a.F. noch im Hinblick auf die Regelungen der Trans-

parenz-Richtlinie oder der Marktmissbrauchsverordnung zu beanstanden 

und waren jedenfalls vertretbar.39 

 

Die Voraussetzungen für eine Bilanzprüfung durch die BaFin in eigener 

Zuständigkeit lagen nicht vor, da weder "erhebliche Zweifel" im Sinne des 

§ 108 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WpHG a.F. noch "einfache Zweifel", wie sie im 

Wege richtlinienkonformer Auslegung als ausreichend erachtet werden 

könnten, ersichtlich sind. Die Entscheidung, die Bilanzprüfung (zunächst) 

 
37 a.a.O. – juris, Rn. 60. 
38  Urteil vom 10. Januar 2024 – III ZR 57/23 – juris.  
39  a.a.O. – juris, Rn. 9. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3858d7242dfb56a152a20276f31f4739&nr=136195&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 13 von 33 der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung zu überlassen, war jeden-

falls vertretbar.40 

 

Durch die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe auf der Tatbestands-

ebene ("konkrete Anhaltspunkte", "erhebliche Zweifel") bringt das Gesetz 

zum Ausdruck, dass der BaFin ein Beurteilungsspielraum zustand.41 

 

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass staatsanwaltschaft- 

liche Handlungen, bei denen ein Beurteilungsspielraum des Entschei-

dungsträgers besteht (z.B. Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, Erhe-

bung der öffentlichen Klage, Beantragung eines Haftbefehls oder einer 

Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnung), im Amtshaftungsprozess 

nicht auf ihre Richtigkeit, sondern nur auf ihre Vertretbarkeit zu prüfen sind. 

Letztere darf nur dann verneint werden, wenn bei voller Würdigung auch 

der Belange einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege die betreffende Ent-

scheidung nicht mehr verständlich ist.42 Soweit § 106 WpHG a.F. die BaFin 

zu der Prüfung verpflichtete, ob bestimmte Unternehmensabschlüsse und -

berichte den gesetzlichen Vorschriften, den Grundsätzen ordnungsgemä-

ßer Buchführung oder den sonstigen durch Gesetz zugelassenen Rech-

nungslegungsstandards entsprachen, gilt kein anderer Prüfungsmaß-

stab.43 

 

Bei der nachfolgenden gerichtlichen Beurteilung der fachlichen und 

rechtlichen Vertretbarkeit kommt es auf die ex-ante-Perspektive an. Das 

Gericht darf sich nicht von einer rückschauenden ex-post-Wertung leiten 

lassen, die auf späteren Erkenntnissen beruht.44 

 

Es sei rechtlich nicht zu beanstanden, dass sich die BaFin bei der Durch-

führung der Bilanzprüfung der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung 

 
40  a.a.O. – juris, Rn. 10. 
41  a.a.O. – juris, Rn. 11. 
42  a.a.O. – juris, Rn. 12. 
43  a.a.O. – juris, Rn. 13. 
44  a.a.O. – juris, Rn. 14. 
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sen.45 

 

Der Senat weist darauf hin, dass die BaFin zudem unzweifelhaft Unter- 

suchungen gegen die Wirecard AG auch im Hinblick auf eine mögliche in-

formationsgestützte Marktmanipulation durch unrichtige Angaben in der  

Finanzberichterstattung eröffnete und den in den Artikeln der Financial 

Times geäußerten Vorwürfen nachging. Weiter habe sie Ermittlungsmaß-

nahmen ergriffen, zu denen sie nach der Generalklausel des § 4 WpHG a.F. 

beziehungsweise § 6 WpHG a.F. befugt war, um die in Rede stehenden 

Sachverhalte aufzuklären.46 

 

b) Kein Schadensersatz wegen coronabedingt angeordneter Veran-
staltungsverbote und Gaststättenschließungen 

 

Die Rechtmäßigkeit der infektionsschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen 

und der auf ihrer Grundlage angeordneten Veranstaltungsverbote und 

Gaststättenschließungen während der Corona-Pandemie bestätigte der 

Bundesgerichtshof im Urteil vom 11. April 2024.47 

 

Nach Auffassung des III. Zivilsenats beruhten die infektionsschutzrecht- 

lichen Maßnahmen auf einer verfassungsgemäßen Rechtsgrundlage. 48 

§ 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG und die Verordnungsermächtigung in § 32 Satz 1 

IfSG genügten danach den aus Art. 20 Abs. 1 bis Abs. 3 GG sowie aus 

Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG folgenden Anforderungen an die Bestimmtheit  

einer gesetzlichen Regelung. 

 

 
45  a.a.O. – juris, Rn. 19. 
46  a.a.O. – juris, Rn. 30. 
47  Urteil vom 11. April 2024 – III ZR 134/22 – juris; an diesem Verfahren war unsere Sozietät  

beteiligt.  
48  a.a.O. – juris, Rn. 17 ff. 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=08b31d2f2d462a2bcce835f95aa9f2c6&nr=138183&anz=2&pos=1


 

 

 

 
 

Seite 15 von 33 Im Infektionsschutzrecht ist eine Generalklausel wie die des § 28 Abs. 1 

Satz 1 IfSG sachgerecht. Sie trägt den Besonderheiten dieses Regelungs-

bereichs Rechnung. Der Gesetzgeber kann nicht voraussehen, welche 

übertragbaren Krankheiten neu auftreten, wie bedrohlich sie sind, wie sie 

sich verbreiten und welche Schutzmaßnahmen zu ihrer Bekämpfung erfor-

derlich sein werden. Die Generalklausel gewährleistet, dass die zuständi-

gen Behörden – und vermittelt durch § 32 Satz 1 IfSG auch der Verord-

nungsgeber – auf ein dynamisches Infektionsgeschehen schnell und ange-

messen reagieren können, das durch das Auftreten neuartiger Krankheits-

erreger ausgelöst wird, für deren Bekämpfung die ausdrücklich normierten 

Schutzmaßnahmen nicht ausreichen.49 Die Verwendung der Generalklau-

sel macht die Verordnungsermächtigung in § 32 Satz 1 IfSG nicht unbe-

stimmt. Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung lassen sich 

durch Auslegung von § 28 Abs. 1 IfSG ermitteln.50 

 

Hat sich der Erkenntnisstand in Bezug auf einen neuen Krankheitserreger 

verbessert, haben sich geeignete Parameter herausgebildet, um die Gefah-

renlage zu beschreiben und zu bewerten, und liegen ausreichende Erkennt-

nisse über die Wirksamkeit möglicher Schutzmaßnahmen vor, kann der 

Gesetzgeber jedoch gehalten sein, für die jeweilige übertragbare Krank-

heit zu konkretisieren, unter welchen Voraussetzungen welche Schutz-

maßnahmen ergriffen werden können. Allerdings steht ihm hinsichtlich des 

Zeitpunkts für eine Ergänzung der infektionsschutzrechtlichen Generalklau-

sel des § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG ein Beurteilungsspielraum zu, der ge-

richtlich nur begrenzt überprüfbar ist.  

 

Unter Berücksichtigung dieses Beurteilungsspielraums ist es nicht zu be-

anstanden, dass der Gesetzgeber die Erfahrungen mit dem Erreger SARS-

CoV-2 und der Entwicklung des Pandemiegeschehens erst im November 

2020 für ausreichend hielt, um hinreichend konkret jedenfalls für eine ge-

wisse Dauer zu regeln, unter welchen Voraussetzungen Beherbergungs- 

 
49  a.a.O. – juris, Rn. 31. 
50  a.a.O. – juris, Rn. 32. 



 

 

 

 
 

Seite 16 von 33 und Veranstaltungsverbote sowie Gaststättenschließungen zur Bekämp-

fung von COVID-19 angeordnet werden dürfen.51 

 

Die angeordneten Beherbergungs- und Veranstaltungsverbote sowie 

Gaststättenschließungen seien auch rechtmäßig gewesen.52 

 

Die Anordnungen erfolgten in Reaktion auf ein bestimmtes Pandemiege-

schehen und dienten der Eindämmung der dadurch hervorgerufenen kon-

kreten Gefahr für Gesundheit und Leben der Bevölkerung, von der gerade 

zu Beginn der Pandemie nicht absehbar war, wie lange sie andauern würde. 

Das kommt auch in den kurzzeitigen Befristungen der in den Allgemeinver-

fügungen angeordneten Maßnahmen zum Ausdruck (Geltungszeitraum 

zwischen ungefähr zwei und vier Wochen). Gegen ein Nebeneinander 

von Coronaverordnungen und Allgemeinverfügungen bestehen keine 

rechtlichen Bedenken. § 28 IfSG und § 32 IfSG stehen zueinander in kei-

nem Ausschlussverhältnis. Erlässt die Landesregierung eine Rechtsverord-

nung, schließt dies spezifischere Maßnahmen durch Allgemeinverfügung 

auf örtlicher Ebene nicht aus.53 

 

Der durch die Schutzmaßnahmen bewirkte Eingriff in Art. 14 Abs. 1 GG der 

betroffenen Betriebe war verhältnismäßig. 54  Mit den einschneidenden 

Maßnahmen wollte der Staat seine Schutzpflicht für Leben und Gesundheit 

der Bürger (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG) wahrnehmen 

und verfolgte mithin einen verfassungsrechtlich legitimen Zweck, der selbst 

schwere Grundrechtseingriffe rechtfertigen kann.55 

 

Die angeordneten Beherbergungs- und Veranstaltungsverbote sowie Gast-

stättenschließungen waren zur Zweckerreichung geeignet. Hinsichtlich der 

Geeignetheit ist entscheidend, ob das eingesetzte Mittel schlechthin oder 

 
51  a.a.O. – juris, Rn. 35. 
52  a.a.O. – juris, Rn. 44 ff. 
53  a.a.O. – juris, Rn. 50. 
54  a.a.O. – juris, Rn. 64 ff. 
55  a.a.O. – juris, Rn. 69. 



 

 

 

 
 

Seite 17 von 33 objektiv untauglich ist. Die Möglichkeit der Zweckerreichung ist aus- 

reichend, wobei der anordnenden Stelle grundsätzlich ein Einschätzungs-

spielraum bei der Beurteilung der Geeignetheit der Maßnahme zusteht.56 

Die Beherbergungs- und Veranstaltungsverbote sowie Gaststättenschlie-

ßungen waren auch erforderlich, weil gleich geeignete, mildere Mittel 

nicht zur Verfügung standen.57 

 

Auch auf Grund der während des zweiten Lockdowns vorherrschenden 

Erkenntnislage durften die Behörden davon ausgehen, dass es kein gleich 

geeignetes milderes Mittel zur Verhinderung von Übertragungen des 

SARS-CoV-2-Virus als die angeordneten Veranstaltungsverbote, Betriebs-

untersagungen für Gaststätten und Betriebsbeschränkungen für Hotels 

gab, da hierdurch Kontakte zwischen Menschen, die grundsätzlich eine Ge-

fahr der Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 darstellten, sicher ver-

mieden werden konnten. Zwar hatte sich die Erkenntnislage gegenüber der 

Zeit des ersten Lockdowns insbesondere hinsichtlich der Eigenschaften des 

SARS-CoV-2-Virus und der Art und Weise seiner Übertragung verbessert. 

Indessen bestanden auch während des zweiten Lockdowns noch zahl-

reiche Unklarheiten. Diese resultierten unter anderem aus dem immer 

noch begrenzten Wissen über die Übertragungsorte, -wege und -zei-

ten und dem Auftreten von Virusvarianten. Demgegenüber galt als ge-

sicherte Erkenntnis, dass jedenfalls die Beschränkung zwischenmensch- 

licher Kontakte ein wirkungsvolles Mittel zur Reduzierung des Infektionsge-

schehens darstellte.58 

 

Die während des ersten und des zweiten Lockdowns angeordneten Beher-

bergungs- und Veranstaltungsverbote sowie Gaststättenschließungen ord-

net der Senat auch als verhältnismäßig im engeren Sinne (angemes-

sen) ein.59 

 

 
56  a.a.O. – juris, Rn. 70. 
57  a.a.O. – juris, Rn. 71 ff. 
58  a.a.O. – juris, Rn. 74. 
59  a.a.O. – juris, Rn. 83. 
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Gewerbebetriebe der Klägerinnen hatte ein erhebliches Gewicht. Sie erlit-

ten dadurch erhebliche wirtschaftliche Einbußen, die ihre Existenz gefähr-

deten.60 Der Eingriff in Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG wurde jedoch durch groß-

zügige staatliche Hilfsprogramme abgemildert.61 Mit Fortdauer der Pande-

mie und der erneuten Verschärfung der Schutzmaßnahmen während des 

zweiten Lockdowns verschob sich der Fokus von der Aufrechterhaltung der  

Liquidität betroffener Unternehmen hin zu deren Eigenkapitalstärkung 

durch Gewährung nichtrückzahlbarer Zuschüsse.62 

 

Nach alledem hat die öffentliche Hand für den zu beurteilenden Zeitraum 

einen verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen der Grundrechtsbeein-

trächtigung der Klägerinnen und dem mit dem angeordneten Beherber-

gungs- und Veranstaltungsverbot sowie der Gaststättenschließungsanord-

nung verfolgten Schutz besonders bedeutsamer Gemeinwohlbelange ge-

funden.63 Der durch die angeordneten Schutzmaßnahmen zugleich be-

wirkte Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG sei aus den bereits im Zusammenhang 

mit dem Eingriff in die Eigentumsfreiheit aus Art. 14 Abs. 1 GG dargelegten 

Gründen ebenfalls verhältnismäßig gewesen; es habe auch kein Verstoß 

gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG vorgelegen.64 

 

 

 
60  a.a.O. – juris, Rn. 85. 
61  a.a.O. – juris, Rn. 87. 
62  a.a.O. – juris, Rn. 88. 
63  a.a.O. – juris, Rn. 90. 
64  a.a.O. – juris, Rn. 91 ff. 
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Weitere Entscheidungen zum öffentlichen Recht 

 
 

1. Staatsferne der Presse: Unzulässigkeit des Angebotes kosten- 
loser Stellenanzeigen im Online-Portal  

 

Im Urteil vom 26. September 202465 beurteilt der I. Zivilsenat des Bundes-

gerichtshofs, ob das Angebot kostenloser Stellenanzeigen im Online-Portal 

eines Landkreises gegen die Pressefreiheit der örtlichen Tageszeitung ver-

stößt. 

 

Der Tageszeitung steht ein Unterlassungsanspruch wegen eines Ver-

stoßes gegen das aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG folgende Gebot der Staats-

ferne der Presse gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1, § 3 Abs. 1, § 3a 

UWG zu.66 

 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG ist eine geschäftliche Handlung im Sinne des 

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb jedes Verhalten einer Person 

zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens, das mit der För-

derung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen 

oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrages über  

Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt.67 Für die Frage, ob 

die öffentliche Hand eine geschäftliche Handlung vornimmt, muss zunächst 

zwischen erwerbswirtschaftlichen Tätigkeiten einerseits und hoheitlichen 

Tätigkeiten andererseits unterschieden werden.68 

 

Bei einer Tätigkeit zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben ist weiter danach zu 

unterscheiden, ob die öffentliche Hand aufgrund gesetzlicher Ermäch-

tigung tätig wird. Ist dies der Fall, ist ihre Betätigung einer Überprüfung 

anhand des Wettbewerbsrechts entzogen, solange sich das Handeln inner-

 
65  Urteil vom 26. September 2024 – I ZR 142/23 – Jobbörse – juris. 
66  a.a.O. – juris, Rn. 8 ff. 
67  a.a.O. – juris, Rn. 11. 
68  a.a.O. – juris, Rn. 12. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f5ce005fc0a2b84aacc85484e5b59a81&nr=139393&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 20 von 33 halb der Ermächtigungsgrundlage bewegt, die insoweit den Handlungs-

spielraum vorgibt. Nimmt die öffentliche Hand öffentliche Aufgaben wahr, 

bewegt sie sich dabei jedoch außerhalb des ihr durch eine Ermächti-

gungsgrundlage zugewiesenen öffentlich-rechtlichen Aufgabenbe-

reichs, ist ihr Handeln als geschäftliche Handlung anzusehen mit der Folge, 

dass sie sich an den Regeln des Wettbewerbsrechts messen lassen 

muss.69 

 

Von einer geschäftlichen Handlung ist auszugehen, weil das angegriffene 

Jobportal deutlich über die Kernaufgabe des Landkreises hinausgeht und 

sich in einem Feld bewegt, das grundsätzlich der privaten wirtschaftlichen 

Betätigung zuzurechnen ist.70 Der Umstand, dass es dem Landkreis mög-

lich ist, den Betrieb seines Portals aus Steuermitteln zu finanzieren und auf 

Entgelte für Anzeigenveröffentlichungen zu verzichten, verstärkt dabei die 

Auswirkungen auf das Geschäft der Tageszeitung, die eine Veröffent- 

lichung von Anzeigen nur kostenpflichtig anbieten kann, weil sie sich unter 

anderem aus Anzeigenerlösen finanziert.71 

 

Das Angebot kostenloser Stellenanzeigen durch den Landkreis verstößt 

gegen das Gebot der Marktferne der Presse, welches eine Marktverhal-

tensregelung i.S.v. § 3a UWG darstellt.72 Das Institut der freien Presse ist 

im Gebiet des Landkreises ernsthaft gefährdet. Im Gegensatz zu überre- 

gional und bundesweit agierenden Presseunternehmen richten lokale und 

regionale Presseunternehmen ihr Angebot insbesondere auf die betref-

fende Region aus. Das gilt nicht nur für redaktionelle Beiträge, sondern 

ebenso für den Anzeigenmarkt, so dass vor allem regionale Unternehmen 

und Personen zum Kreis der Anzeigenkunden zählen. Die Jobbörse des 

Landkreises ist auf denselben Kreis von Anzeigenkunden ausgerichtet. Ver-

öffentlichen diese ihre Stellenanzeigen nun lediglich noch kostenlos auf 

 
69  a.a.O. – juris, Rn. 13. 
70  a.a.O. – juris, Rn. 19. 
71  a.a.O. – juris, Rn. 20. 
72  a.a.O. – juris, Rn. 24. 



 

 

 

 
 

Seite 21 von 33 dem Portal des Landkreises, fehlt den lokalen und regionalen Presseunter-

nehmen eine wichtige Einnahmequelle.73 Das Angebot kostenloser Stel-

lenanzeigen birgt demnach die Gefahr existenzieller Schäden für die 

Presse, weil Unternehmen nicht mehr in der Tageszeitung oder deren On-

line-Ausgabe, sondern bei der Kommune beziehungsweise dem Landkreis 

inserieren.74 Für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch liegt auch 

die aus § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG erforderliche Wiederholungsgefahr vor.75 

 

2. Nachholung der Prüfung des Rechtswegs im Rechtsmittelverfah-
ren 

 

Nach § 17a Abs. 5 GVG prüft das Gericht, das über ein Rechtsmittel 

gegen eine Entscheidung in der Hauptsache entscheidet, nicht, ob der 

beschrittene Rechtsweg zulässig ist. Im Urteil vom 15. Mai 202476 lässt 

der Bundesgerichtshof von diesem Grundsatz eine Ausnahme zu. Im 

Streit standen Entgeltzahlungen für die durch ein Jobcenter veranlasste Un-

terbringung von Flüchtlingen in Privatunterkünften. 

 

Diese in § 17a Abs. 5 GVG normierte Beschränkung der Prüfungsbefugnis 

des Rechtsmittelgerichts gilt dann nicht, wenn die Zulässigkeit des 

Rechtswegs schon in erster Instanz gerügt worden ist. Hat das Erstge-

richt in einem solchen Fall nicht – wie gemäß § 17a Abs. 3 Satz 2 GVG 

geboten –  einen beschwerdefähigen Beschluss über die Zulässigkeit des 

Rechtswegs gefasst, ist die Prüfung des Rechtswegs im Rechtsmittelver-

fahren nachzuholen. Andernfalls wäre der Partei, die die Zulässigkeit des 

Rechtswegs gerügt hat, das von dem Gesetzgeber vorgesehene Rechts-

mittel der sofortigen Beschwerde (§ 17a Abs. 4 Satz 3 GVG) allein deshalb 

abgeschnitten, weil das Gericht der ersten Instanz verfahrensfehlerhaft erst 

mit der Entscheidung über die Hauptsache ausdrücklich oder stillschwei-

gend auch über die Zulässigkeit des Rechtswegs entschieden hat.77 

 
73  a.a.O. – juris, Rn. 29. 
74  a.a.O. – juris, Rn. 31. 
75  a.a.O. – juris, Rn. 35. 
76  Urteil vom 15. Mai 2024 – VIII ZR 293/23 – juris. 
77  a.a.O. – juris, Rn. 16. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6b7cfc0a5748b6b051ac424189a894bf&nr=138050&anz=2&pos=0
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Die Nachholung der durch die Rechtswegrüge veranlassten Prüfung des 

Rechtswegs erfolgt dann in der Weise, dass das zweitinstanzliche Ge-

richt die Zulässigkeit des Rechtswegs selbst in einem Vorabverfahren 

nach § 17a Abs. 3 Satz 2 GVG prüft, das Verfahren also entweder –  unter 

Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils – in den aus seiner Sicht richtigen 

Rechtsweg verweist oder die eigene Rechtswegzuständigkeit ausspricht. 

Unter den Voraussetzungen des § 17a Abs. 4 Satz 5 GVG hat es in dieser 

Entscheidung die Rechtsbeschwerde zuzulassen.78 

 

Ist eine solche Nachholung der Prüfung des Rechtswegs durch das 

zweitinstanzliche Gericht unterblieben, weil dieses zu Unrecht eine Bin-

dung an den beschrittenen Rechtsweg angenommen hat, ist ausnahms-

weise das Revisionsgericht befugt, im Revisionsverfahren über den 

Rechtsweg zu befinden, um den Parteien in diesem Punkt eine Nachprü-

fung des erstinstanzlichen Urteils zu ermöglichen. Diese Prüfung ist nicht 

durch § 545 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen, da die Regelung des § 17a Abs. 5 

GVG insoweit vorgeht. Sie ist auch ohne Verfahrensrüge von Amts wegen 

vorzunehmen.79 

 

Für einen Zahlungsanspruch, den ein Betreiber von Obdachlosenunter-

künften aus einem an ihn gerichteten, die Beherbergung eines Flüchtlings 

betreffenden "Kostenübernahmeschein" eines öffentlichen Leistungs-

trägers ableitet, ist in der Regel nach § 51 Abs. 1 SGG der Rechtsweg zu 

den Sozialgerichten gegeben. Das gilt insbesondere dann, wenn in dem 

als "Kostenübernahmeschein" bezeichneten Schreiben die Begründung  

eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Leistungsträger und dem Unter-

kunftsanbieter ausdrücklich ausgeschlossen wird.80 

 

 
78  a.a.O. – juris, Rn. 17. 
79  a.a.O. – juris, Rn. 18. 
80  a.a.O. – juris, Rn. 29. 
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III. 

Entscheidungen zum Unionsrecht  
(einschließlich unionsrechtlicher Grundfreiheiten, EU-Grund-

rechtecharta) und zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
 

1. Verwertbarkeit heimlicher Videoüberwachungsmaßnahmen im Zi-
vilprozess und Entschädigung wegen Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts 

 

Im Urteil vom 12. März 202481 äußert sich der VI. Zivilsenat des Bundesge-

richtshofs aus Anlass eines mietrechtlichen Räumungsprozesses zur Frage 

der Verwertbarkeit heimlicher Videoaufnahmen sowie zu Entschädigungs-

ansprüchen wegen der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. 

 

Die Erkenntnisse aus der verdeckten Videoüberwachung dürfen nach 

der - im Lichte der Verfassung auszulegenden - Bestimmung in § 286 

Abs. 1 ZPO, die aufgrund der Öffnungsklausel in Art. 6 Abs. 3 Satz 1 

Buchst. b DSGVO zur Anwendung berufen ist und die den Anforderungen 

des – im Lichte der Charta der Europäischen Union – auszulegenden Art. 6 

Abs. 3 Satz 4 DSGVO entspricht, im Rechtsstreit nicht berücksichtigt 

werden. Der gerichtlichen Verwertung der rechtswidrig erlangten Erkennt-

nisse stehen das allgemeine Persönlichkeitsrecht der überwachten Person 

in der Ausprägung als Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

(Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG) und ihr Recht auf Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Art. 13 Abs. 1 GG) entgegen.82 

 

Die Frage, ob die auf der unzulässigen Videoüberwachung beruhenden Er-

kenntnisse der Klägerin im vorliegenden Räumungsprozess verwertet wer-

den dürfen, ist unter Berücksichtigung der Vorgaben der Datenschutzgrund-

verordnung zu beurteilen.83 Der Unionsgesetzgeber hat den Mitgliedstaa-

ten in Art. 6 Abs. 2 und 3 DSGVO hinsichtlich der Verarbeitung personen-

bezogener Daten durch die öffentliche Hand (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e 

 
81  Urteil vom 12. März 2024 – VI ZR 1370/20 – juris. 
82  a.a.O. – juris, Rn. 13. 
83  a.a.O. – juris, Rn. 32 ff. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a98c25986d01fe27e542d6e545e01b41&nr=138020&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 24 von 33 DSGVO) die Möglichkeit eröffnet, nationale Bestimmungen beizubehalten 

oder einzuführen, mit denen sie die Anwendung der Vorschriften der 

DSGVO genauer festlegen und konkretisieren.84 Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten bei der gerichtlichen Entschei-

dungsfindung im deutschen Zivilprozess sind nach diesen Grundsätzen 

die im Lichte des Grundgesetzes auszulegenden Bestimmungen der  

Zivilprozessordnung über die Berücksichtigung von Parteivorbringen und 

Beweisangeboten, insbesondere die § 286 Abs. 1, §§ 355 ff. ZPO.85 

 

Von der Verpflichtung, den gesamten Inhalt der Verhandlung vollständig zu 

berücksichtigen, sind Erkenntnisse, die eine Partei rechtswidrig erlangt hat, 

nicht grundsätzlich ausgenommen. Die Unzulässigkeit der Informations-

gewinnung führt nicht ohne Weiteres zu einem Verbot der Verwertung 

im gerichtlichen Verfahren.86 

 

Ein Verwertungsverbot kann sich aber aus einer verfassungskonformen 

Auslegung der genannten zivilprozessualen Bestimmungen ergeben. 

Ob der in der gerichtlichen Verwertung liegende Grundrechtseingriff ge-

rechtfertigt ist, richtet sich nach dem Ergebnis der Abwägung zwischen 

dem gegen die Verwertung streitenden allgemeinen Persönlichkeitsrecht 

– und ggf. weiteren betroffenen Rechtspositionen – auf der einen und  

einem für die Verwertung sprechenden rechtlich geschützten Inte-

resse auf der anderen Seite.87 Über die Frage der Verwertbarkeit rechts-

widrig erlangter Erkenntnisse ist vielmehr aufgrund einer umfassenden In-

teressen- und Güterabwägung nach den im Einzelfall gegebenen Umstän-

den zu entscheiden.88 

 

Die in diesem Sinne verfassungskonform auszulegenden Bestimmungen 

der Zivilprozessordnung über die Berücksichtigung von Parteivorbringen 

 
84  a.a.O. – juris, Rn. 34. 
85  a.a.O. – juris, Rn. 36. 
86  a.a.O. – juris, Rn. 37. 
87  a.a.O. – juris, Rn. 38. 
88  a.a.O. – juris, Rn. 39. 



 

 

 

 
 

Seite 25 von 33 und Beweisangeboten entsprechen den Anforderungen des Art. 6 Abs. 3 

Satz 4 DSGVO.89 

 

Zugunsten des Vermieters sind sein Interesse an der Durchsetzung sei-

ner zivilrechtlichen Ansprüche und sein im Grundgesetz verankerter An-

spruch auf rechtliches Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG in Verbindung 

mit dem Interesse an einer funktionierenden Zivilrechtspflege und an einer 

materiell richtigen Entscheidung in die Abwägung einzustellen; auf Seiten 

der Mieter das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Art. 13 

Abs. 1 GG und ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprä-

gung als Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 

i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG).90 

 

Die von Art. 13 Abs. 1 GG geschützte räumliche Privatsphäre ist im Streit-

fall betroffen. Die Kameras waren gegenüber den Wohnungseingangs 

türen installiert und erfassten bei geöffneter Wohnungstür den Eingangsbe-

reich innerhalb der Wohnungen.91 Durch die Videoüberwachung und die 

Speicherung der Aufzeichnungen wird außerdem das aus Art. 2 Abs. 1 

i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG abzuleitende allgemeine Persönlichkeitsrecht der 

Betroffenen in seiner Ausprägung als Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung beeinträchtigt. Die Maßnahmen erhalten eine zusätzliche grund-

rechtsrelevante Qualität, indem sie Aufschluss über das Kommunikations- 

und Bewegungsverhalten der Betroffenen geben sollen. Sie zielen auf die 

Erlangung von Hinweisen auf Art und Intensität ihrer Beziehungen mit den 

die Wohnungen betretenden weiteren Personen ab.92 

 

Die Abwägung führt zu einem Überwiegen der Schutzinteressen der 

Mieter. Die Beeinträchtigung ihrer Rechte auf Unverletzlichkeit der Woh-

nung und informationelle Selbstbestimmung wiegt schwer. Sie mussten un-

ter den konkreten Umständen vernünftigerweise nicht mit der Erhebung und 

 
89  a.a.O. – juris, Rn. 40. 
90  a.a.O. – juris, Rn. 49 f. 
91  a.a.O. – juris, Rn. 52. 
92  a.a.O. – juris, Rn. 55. 



 

 

 

 
 

Seite 26 von 33 Verarbeitung der personenbezogenen Daten rechnen. Ihnen war die Mög-

lichkeit genommen, ihr in der räumlichen Privatsphäre gezeigtes Verhalten 

an die Beobachtung anzupassen. Sie hatten auch keine Möglichkeit, auf 

den vorhandenen Datenbestand einzuwirken. Zugunsten des Vermieters 

zu berücksichtigende besondere Umstände sind daneben nicht ersichtlich. 

Insbesondere war er keiner Beweisnot ausgesetzt, da ihm mildere Mittel 

zum Nachweis etwaig anhaltender Gebrauchsüberlassungen zur Verfü-

gung standen93. 

 

Ein Anspruch auf Geldentschädigung wegen Verletzung ihres allgemei-

nen Persönlichkeitsrechts durch die Videoüberwachung nach § 823 Abs. 1 

BGB i.V.m. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG kommt den betroffenen Mietern 

jedoch nicht zu. 94  Zwar ist die Beeinträchtigung der räumlichen Pri-

vatsphäre und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung erheblich. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass es sich beim Vermieter um ein landes- 

eigenes Unternehmen handelt, das unmittelbar an die Grundrechte gebun-

den ist. Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass der rechtswidrige 

Eingriff nicht gegen die Grundlagen ihrer Persönlichkeit gerichtet ist; er trifft 

sie nicht im Kern ihrer Persönlichkeit. Der unantastbare Kernbereich der 

privaten Lebensgestaltung ist nicht tangiert.95 

  

2. Anträge auf Löschung persönlicher Daten aus dem Handelsregister 

 

In zwei Beschlüssen96 befasst sich der II. Zivilsenat des Bundesgerichts-

hofs mit den Anträgen eines GmbH-Geschäftsführers97 beziehungsweise 

eines Kommanditisten98 auf Löschung seiner persönlichen Daten aus dem 

Handelsregister. 

 

 
93  a.a.O. – juris, Rn. 59. 
94 a.a.O. – juris, Rn. 69. 
95  a.a.O. – juris, Rn. 71. 
96  Beschlüsse vom 23. Januar 2024 – II ZB 7/23 sowie II ZB 8/23 – juris. 
97  Beschluss vom 23. Januar 2024 –  II ZB 7/23 –  juris. 
98  Beschluss vom 23. Januar 2024 –  II ZB 8/23 –  juris. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6fd174e067886198118eecfb8d99792e&nr=137055&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c4f716c6471d3f6e9b1b6186740645f2&nr=137056&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6fd174e067886198118eecfb8d99792e&nr=137055&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c4f716c6471d3f6e9b1b6186740645f2&nr=137056&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 27 von 33 Ein Anspruch des GmbH-Geschäftsführers auf Entfernung der Angabe 

seines Geburtsdatums und seines Wohnorts aus seiner Eintragung als 

GmbH-Geschäftsführer im Handelsregister ergibt sich weder aus der  

Datenschutz-Grundverordnung noch aus nationalem Recht.99 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung ist zeitlich (Art. 99 Abs. 2, Art. 94 

Abs. 1, Erwägungsgrund 171 DS-GVO), räumlich (Art. 3 Abs. 1 und 2  

DS-GVO) und sachlich (Art. 2 Abs. 1 DS-GVO) anwendbar. Das Geburts-

datum und der Wohnort des Antragstellers sind personenbezogene Daten 

im Sinne von Art. 2 Abs. 1, Art. 4 Nr. 1 DS-GVO. Ihre Eintragung und Spei-

cherung im elektronisch geführten Handelsregister (§ 8 Abs. 1, § 8a Abs. 1 

HGB) sind ebenso wie ihre Offenlegung durch Gestattung der unbeschränk-

ten Einsichtnahme in das Handelsregister (§§ 9, 10 Abs. 2 HGB) eine Ver-

arbeitung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Fall 1 und 2, Art. 4 Nr. 2 DS-GVO.100 

 

Nach Art. 17 Abs. 1 DS-GVO kann die betroffene Person bei Vorliegen  

eines der dort genannten Gründe die Löschung der sie betreffenden Daten 

gemäß Art. 17 Abs. 2 DS-GVO von dem für die Verarbeitung Verantwort-

lichen verlangen. Nach Art. 17 Abs. 3 Buchst. b Fall 1 DS-GVO gelten 

Art. 17 Abs. 1 und Abs. 2 DS-GVO nicht, soweit die Verarbeitung der Da-

ten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen, 

die sich aus dem Recht der Union oder dem Recht eines Mitgliedstaats, 

dem der Verantwortliche unterliegt, ergeben kann, erforderlich ist. Diese 

rechtliche Verpflichtung muss, wie sich aus Erwägungsgrund 41 Satz 1 DS-

GVO ergibt, nicht notwendig in einem Parlamentsgesetz normiert 

sein.101 

 

Das Registergericht ist zu der Verarbeitung des Geburtsdatums und des 

Wohnorts rechtlich verpflichtet.102 Eine ausdrücklich normierte Pflicht zur 

Angabe des Wohnorts des Geschäftsführers bei der Anmeldung besteht 

 
99  Beschluss vom 23. Januar 2024 –  II ZB 7/23 –  juris, Rn. 11. 
100  a.a.O. – juris, Rn. 13 f. 
101  a.a.O. – juris, Rn. 18. 
102  a.a.O. – juris, Rn. 19. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6fd174e067886198118eecfb8d99792e&nr=137055&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 28 von 33 nicht, ist aber jedenfalls gewohnheitsrechtlich begründet. Gewohnheits-

recht steht als Rechtsquelle gleichwertig neben dem Gesetzesrecht, so 

dass es auch Grundlage einer registerrechtlichen Eintragung sein kann. Es 

entsteht durch längere tatsächliche Übung, die eine dauernde und ständige, 

gleichmäßige und allgemeine ist und subjektiv von den Beteiligten als ver-

bindliche Rechtsnorm anerkannt wird. Diese Voraussetzungen sind hin-

sichtlich der Angabe des Wohnorts des GmbH-Geschäftsführers bei der An-

meldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister erfüllt. 103 

 

Diese rechtlichen Verpflichtungen des Registergerichts verfolgen ein im  

öffentlichen Interesse liegendes Ziel im Sinne von Art. 6 Abs. 3 Satz 2 und 

Satz 4 DS-GVO. Sie sollen den Schutz der Sicherheit, Lauterkeit und Leich-

tigkeit des Rechtsverkehrs im kaufmännischen und handelsgesellschaft 

lichen Bereich gewährleisten.104 Sie stehen in einem angemessenen Ver-

hältnis zu dem damit verfolgten legitimen Zweck (Art. 6 Abs. 3 Satz 4  

DS-GVO).105 

 

Die Datenverarbeitung durch das Registergericht erweist sich sowohl bei 

Anwendung der Unionsgrundrechte als auch der Grundrechte des 

Grundgesetzes als verhältnismäßig.106 Bei Maßgeblichkeit der Unions-

grundrechte sind die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung im 

Lichte von Art. 8 GRCh (Schutz personenbezogener Daten) und Art. 7 

GRCh (Achtung des Privat- und Familienlebens) auszulegen. 107  Die  

registerrechtlichen Vorschriften enthalten klare und präzise Regelungen für 

die Tragweite und Anwendung der Verarbeitung von Geburtsdatum und 

Wohnort eines GmbH-Geschäftsführers durch Eintragung, Speicherung 

und Offenlegung im Internet durch das Registergericht. Die dadurch be-

wirkte Einschränkung achtet den Wesensgehalt der Grundrechte des 

Betroffenen auf Schutz personenbezogener Daten und auf Achtung seines 

 
103  a.a.O. – juris, Rn. 20. 
104  a.a.O. – juris, Rn. 28. 
105  a.a.O. – juris, Rn. 33. 
106  a.a.O. – juris, Rn. 35. 
107  a.a.O. – juris, Rn. 36. 



 

 

 

 
 

Seite 29 von 33 Privatlebens, da sich die Verarbeitung nur auf wenige, nicht zum Kernbe-

reich dieses Schutzrechts zählende Daten erstreckt, und entspricht – wie 

oben ausgeführt – von der Union anerkannten, dem Gemeinwohl dienen-

den Ziel-setzungen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist gewahrt.108 

 

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Union. Danach haben bei einer Abwägung 

der widerstreitenden Interessen im Fall der Offenlegung weniger personen-

bezogener Daten des Vertretungsorgans einer Kapitalgesellschaft grund-

sätzlich sowohl die Notwendigkeit, die Interessen Dritter gegenüber diesen 

Gesellschaften zu schützen und die Rechtssicherheit zu gewährleisten, als 

auch die Lauterkeit von Handelsgeschäften und damit das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts Vorrang vor den Grundrechten des 

Betroffenen aus Art. 7 und Art. 8 der Charta.109 Eine Abwägung im Lichte 

der Grundrechte des Grundgesetzes führt zu keinem anderen Ergebnis.110 

 

Bezüglich eines Kommanditisten sind nach § 162 Abs. 1, § 106 Abs. 1, 

Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a HGB bei der Anmeldung einer Kommanditgesell-

schaft auch der Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort jedes Kom-

manditisten zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Auch diese 

rechtlichen Verpflichtungen des Registergerichts verfolgen ein im öffent- 

lichen Interesse liegendes Ziel im Sinne von Art. 6 Abs. 3 Satz 2 und 4 DS-

GVO. Sie sollen den Schutz der Sicherheit, Lauterkeit und Leichtigkeit des 

Rechtsverkehrs im kaufmännischen und handelsgesellschaftlichen Bereich 

gewährleisten.111  

 

Nach Art. 8 Abs. 2 GRCh dürfen personenbezogene Daten nur nach Treu 

und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen 

Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage 

 
108  a.a.O. – juris, Rn. 40. 
109  a.a.O. – juris, Rn. 62. 
110  a.a.O. – juris, Rn. 67 ff. unter Verweis auf EuGH, Urteil vom 09. März 2017 – C-398/15 –  
 Rn. 48 f. 
111 Beschluss vom 23. Januar 2024 – II ZB 8/23 – juris, Rn. 25. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=cc5a55fe4c459592e7c140704a5e17e5&nr=137056&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 30 von 33 verarbeitet werden. Gemäß Art. 52 Abs. 1 GRCh dürfen Einschränkungen 

nur vorgenommen werden, wenn sie erforderlich sind und den von der 

Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den 

Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich 

entsprechen. Sie müssen sich auf das absolut Notwendige beschränken 

und die den Eingriff enthaltende Regelung muss klare und präzise Regeln 

für die Tragweite und die Anwendung der betreffenden Maßnahme vorse-

hen Diese Anforderungen sind erfüllt.112 Die Datenverarbeitung durch das 

Registergericht überschreitet nicht die Grenzen dessen, was zur Er- 

reichung der mit den fraglichen Regelungen zulässigerweise verfolgten 

Ziele geeignet und erforderlich ist, und die verursachten Nachteile stehen 

nicht außer Verhältnis zu den angestrebten Zielen.113 

 

3. Unterlassungsanspruch gegen ein Presseorgan wegen der Ver- 
öffentlichung von Luftaufnahmen von einem Privatgrundstück 

 

Im Urteil vom 05. November 2024114 bejaht der Bundesgerichtshof die Zu-

lässigkeit der Veröffentlichung einer Luftaufnahme des Mallorca-Anwesens 

der Familie eines ehemaligen Formel-1-Rennfahrers in einer Zeitschrift. 

 

Ein Anspruch nach § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog, § 823 Abs. 1 BGB 

i.V.m. Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG wegen der Verletzung des allgemei-

nen Persönlichkeitsrechts ist nicht gegeben.115 

 

Die Veröffentlichung des Luftbildes vom Anwesen stellt einen Eingriff in das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht der Grundstücksbesitzer in seiner Ausprä-

gung als Recht auf Schutz der Privatsphäre dar116. Das durch Art. 2 Abs. 1, 

Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK gewährleistete Recht auf Achtung 

der Privatsphäre gesteht jedermann einen autonomen Bereich der eigenen 

 
112  a.a.O. – juris, Rn. 36. 
113  a.a.O. – juris, Rn. 38. 
114  Urteil vom 05. November 2024 – VI ZR 110/23 – juris. 
115  a.a.O. – juris, Rn. 12. 
116  a.a.O. – juris, Rn. 13. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6403bbad835817f5b667838bdb8e52b9&nr=139826&anz=1&pos=0


 

 

 

 
 

Seite 31 von 33 Lebensgestaltung zu, in dem er seine Individualität unter Ausschluss ande-

rer entwickeln und wahrnehmen kann. Dazu gehört auch das Recht, für 

sich zu sein, sich selbst zu gehören und den Einblick durch andere aus-

zuschließen. Der Schutz der Privatsphäre ist sowohl thematisch als auch 

räumlich bestimmt.117  Ein umfriedetes Grundstück ist jedenfalls dann – 

räumlich – der Privatsphäre zuzurechnen, wenn es dem Nutzer die Mög-

lichkeit gibt, frei von öffentlicher Beobachtung zu sein.118 

 

Ob die Veröffentlichung von Fotos umfriedeter Außenanlagen gegen den 

Willen des Grundstücksbesitzers einen Eingriff in dessen Privatsphäre dar-

stellt, lässt sich nur unter Berücksichtigung der konkreten Umstände für 

den Einzelfall beantworten. Dabei kann eine Rolle spielen, ob die Eignung 

des Grundstücks als Rückzugsort durch die Veröffentlichung der Bilder 

unter Berücksichtigung der begleitenden Wortberichterstattung gefährdet 

wird, die Berichterstattung einem breitem Publikum Einblicke in Lebensbe-

reiche des Betroffenen gewährt, die sonst einem beschränkten Personen-

kreis vorbehalten sind, und ob durch die Veröffentlichung der fraglichen Auf-

nahmen Schutzmaßnahmen des Betroffenen zur Sicherung der Privat-

heit des Anwesens umgangen werden.119 

 

Durch die Veröffentlichung der Bilder wird in die Privatsphäre einge-

griffen, denn mit der Veröffentlichung der Luftbildaufnahme unter nament-

licher Zuordnung des abgebildeten Anwesens wird damit einem breiten 

Publikum Einblick in einen privaten Lebensbereich der Betroffenen gewährt, 

den diese erkennbar vor den Augen der Öffentlichkeit verschließen woll-

ten.120 

 

 

 
117  a.a.O. – juris, Rn. 14. 
118  a.a.O. – juris, Rn. 15. 
119  a.a.O. – juris, Rn. 15. 
120  a.a.O. – juris, Rn. 16. 
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widrig.121 Das durch Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK 

gewährleistete Interesse der Betroffenen am Schutz ihres Persönlichkeits-

rechts ist mit dem in Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 EMRK verankerten 

Recht des Presseorgans auf Meinungsfreiheit abzuwägen. Die Zulässigkeit 

der Bildveröffentlichung richtet sich nicht nach den §§ 22, 23 KUG, da es 

nicht um ein Bildnis oder Bild mit identifizierbaren Personen geht, sondern 

grundsätzlich nach denselben Maßstäben wie die einer Wortberichterstat-

tung.122 

 

Bei der Prüfung der Frage, ob und in welchem Ausmaß die Berichterstat-

tung einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung leistet und welcher In-

formationswert ihr damit beizumessen ist, ist von erheblicher Bedeutung, 

welche Rolle dem Betroffenen in der Öffentlichkeit zukommt.123 Stets abwä-

gungsrelevant ist auch die Intensität des Eingriffs in das allgemeine Per-

sönlichkeitsrecht. Diese kann bei einer Bildberichterstattung – wie bei  

einer Wortberichterstattung – als gering zu werten sein, wenn sie keinen 

tieferen Einblick in die persönlichen Lebensumstände des Betroffenen ver-

mittelt.124 

 

Im Fall der veröffentlichten Aufnahme ist die Privatsphäre durch die Veröf-

fentlichung des Luftbildes nur in ihrem Randbereich betroffen. Einen tie-

feren Einblick in die Lebensgewohnheiten der Grundstücksbesitzer gewährt 

die Aufnahme nicht. Zu sehen sind auf dem relativ kleinen Bild lediglich 

mehrere Gebäude samt umgebender Gartenanlage, wobei unklar bleibt, wo 

die Grundstücksgrenze verläuft. Private Ausstattungsgegenstände der Be-

wohner sind nicht erkennbar.125 Angesichts der geringen Intensität des Ein-

 
121  a.a.O. – juris, Rn. 17. 
122  a.a.O. – juris, Rn. 18. 
123  a.a.O. – juris, Rn. 21. 
124  a.a.O. – juris, Rn. 21. 
125  a.a.O. – juris, Rn. 25. 
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resses am Schutz ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts gegenüber dem 

Recht des Presseorgans auf Meinungsfreiheit nicht festgestellt werden.126 

 

Karlsruhe, im Februar 2025 

 

 

 

Dr. Peter Rädler Dr. Jan-Dirk Rausch 

 
126  a.a.O. – juris, Rn. 28. 
 


